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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.Harga HUBINEK, HAHN 

und Genossen 

':, .. ' 

an die Frau Bundesminister tür Gesu.ndheit und Umweltschutz 

betreffend Anfragebeantwortung Nr. 335/AB zu 314/J. 

Iri der Anfragebeantwortung Nr. 335/AB zu 314/J vom 12~5.1972 

haben Sie zum Bau der Donaulmnal Schnellstraße lde folgt Stel­

lung genommen: Es liege gemäß eines einstimmigen Beschlusses 

des NR,die Durchführung des Bundesstraßengesetzes 1971,eine 

gesetzliche Verpflichtung zum Bau der Donaukanal Schnellstraße, 
, . 

vor. Der für den Straßenbauverantlvortliche Ressortminister 

(Bundesminister für Bauten und Technik) habe in einer anderen 

Anfragebeantwortung (307/AB zu 313!J) bereits mitgeteilt, daß 

bei der Dotailplanung selbstver,ständlich alle mit dem Umwelt­

schutz zusammenhängenden Fragen entsprechend Berücksichtigung 

finden werden. Auf die Anfrage, wie im konkreten Fall der Auf­

trag des Gesetzgeber.s, eine' gesundhei tspoli tische und umwel t­

schützerische Koordinationkompetenz lvahrzunehmen, erfüllt wür­

de, wurde überhaupt nicht geantwortet. Ebenso wurde eiri Bericht 

über die Maßnahmen des Bundesministeriums für Gesundheit und 

Umwel tschutz betreffend Donaukanal Sclmellstraße verweigert, 

da "die Vollziehung des Bundesstraßengesetzes nicht in den Wir­

kungsbereich meines Ressorts" falle. 

Das Bundesstraßengesetz, in der Fassung Nr.286/1971 sieht zwar 

unter der Bezeichnung uS 2 Donaukanal Schnellstraßen eine Schnell­

straße folgender Streckenbeschreibung vor: Wien/Prater - Donau­

}{anal - Wien/Floridsdorf - Wien/Stammersdorf, sagt aber nichts 

(wie Sie ja auch in der Anfragebeantwortung darlegen) über den 

genauen Straßenverlauf dieser Bundesstraße aus, der ja erst vom 
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Bundesministerium für Bauten und Technik durch Verordnung zu 

bestimmen tst. Nun müßte auch Ihnen bekannt sein, daß es bei 

der letztlich erfolgenden Trassierung eine Reihe von Varian­

ten gibt, die verschiedene Auswirkungen in gesundheitspoliti­

schor und ökologischer Hinsicht haben. Eine Einschaltung des 

BundesministeriumS für Gesunclhei t und Uml'lel tschutz, über das 

Studium von Anfragebeantwortungen anderer Ressorts hinaus , 

wäre daher im Interesse der Bevölkorung angebracht. 

Im übrigen erlauben sich die unterzeichneten Abgeordneten 

darauf hinz111H3isen, daß gemäß BGBI.Nr.25/1972 dem Bundesminl­

sterium für Gesundhei t und UnH'vel tschutz und Zuständigkeit 

gemäß § 11 Aha.1 des Gesetzes StGBI~Nr.139/1918 zur Planung 

der ,allen Verwaltungszweigen ,gemeinsamen Interessen auf dem 

Gebie~e das Umwelts~hutzes aufgetragen wurde, was einer Ko­

ordinationskompetenz Ihres Ressorts i11 diesen Fragen gleich­

kommt. Daraus folgt, daß die Verweigerung der Beantwortung 

der Frago 3) und 4), die Sie ja mit mangelnder Zuständigkeit 

begründet haben, sachlich unrichtig un~ nicht ausreichend ist. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgende 

A TI fra g e 

1) Sind Sie bereit, den Auftrag des Gesetzgebers, der Ihrem 

Ressort eine Koordinationskompetenz auf dem Gebiet des 

UnweItschutzes übertragen hat, auch in der - politisch 

sicl1e~l'lich nicht sehr angenehmen - Angelegenheit der Stadt­

autobahnen und Sch~ellstraßen durch dicht bebautes Gebiet 

lvahrzullehmen? 

2) Welohe Kontake (mit Aktenzahlen) haben mit dem Bundesminl­

sterium für Bauten und Technik in der Frage Donaukanal 

Sclmellstraß.e bisher stattgefunden? 
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